
B E K A N N T M A C H U N G 
 
Bebauungsplan „Scharfenberg“, Stadt Wadern, Stadtteil Steinberg 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und Beteiligung der Öffentlichkeit (Öffentliche Ausle-
gung) 
 
Der Rat der Stadt Wadern hat in seiner Sitzung am 09. Mai 2019 gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches, BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) die Aufstellung des Bebauungsplans „Scharfenberg“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB ohne Umweltbericht und ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB be-
schlossen. 
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohn-
bauliche Entwicklung geschaffen werden. 
 
Da keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattfindet, kann sich die Öffentlichkeit über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung im Rahmen der öffent-
lichen Auslegung informieren und zur Planung äußern. 
 
Die Öffentlichkeit wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer Auslegung beteiligt. Während der Auslegung 
kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung im Rahmen der öffentlichen Auslegung informieren und zur Planung äußern. 
 
Der Rat der Stadt Wadern hat in seiner Sitzung am 07. November 2019 den Entwurf des Bebauungs-
plans „Scharfenberg“ angenommen und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit beschlos-
sen. Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung in der Zeit vom 29.11.2019 bis einschließlich 03.01.2020 während 
der Dienststunden (Mo-Fr 8.30 - 12.00 Uhr, Mo-Mi 13:30 – 15:30 Uhr, Do 13.00 - 18.00 Uhr) im Rathaus 
der Stadt Wadern, Marktplatz 13, 66687 Wadern, Zimmer C204, zu Jedermanns Einsicht offenliegt.  
 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektro-
nisch per Mail vorgebracht werden.  
 
Während der Auslegung können die Planunterlagen unter folgendem Link eingesehen und herunterge-
laden werden: https://ssl.wadern.de/service-rathaus/bauleitplanung/ 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 
6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Saarländisches Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt auf der Gemarkung des Stadtteils Steinberg. Die genaue 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
 



 
Geltungsbereich, ohne Maßstab, genordet 
 
 
Wadern, den 14.11.2019 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Jochen Kuttler 


